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Vergabedokumentation „Vergabe von Anwaltsdienstleis-
tungen für die vergabe- und vertragsrechtliche Bera-
tung“ 

 

1. Daten der Vergabestelle 

Auftraggeber: 

 

Stadt Cottbus 

  
Kontakt: … 
 

2. Leistungsart 

 
Beschreibung der Leistung: 
 

Anwaltsdienstleistungen, wie aus Anschreiben und Bedarfsermittlung (Anlagen 1 und 3 der Verga-
bedokumentation) ersichtlich 

 

 

3. Vergabeart 

  

X Freihändige Vergabe  
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Vergabedokumentation „Vergabe von Anwaltsdienstleis-
tungen für die vergabe- und vertragsrechtliche Bera-
tung“ 

4. Begründung der Vergabeart 

Es wird eine freihändige Vergabe ohne Teilnahmewettbewerb mit Einholung von 3 Angeboten 
durchgeführt, weil es sich um eine freiberufliche Leistung mit einem geschätzten Auftragswert unter 
750.000,00 Euro netto handelt.  
 
Anwaltsdienstleistungen sind freiberuflich zu erbringende Leistungen, die im Vorhinein – so auch 
hier – nicht abschließend beschrieben werden können (vgl. z.B. OLG Düsseldorf, Beschluss vom 2. 1. 
2012 - VII-Verg 70/11). 
 
Der Netto-Auftragswert des Rahmenvertrags über die Dauer der erforderlichen Anwaltsleistungen 
liegt unter dem EU-Schwellenwert von 750.000,00 Euro. Eine europaweite Ausschreibung ist dem-
entsprechend nicht erforderlich, da der EU-Schwellenwert inzwischen 750.000,00 Euro bei Anwalts-
dienstleistungen beträgt, vgl. CPV-Code 79100000-5 bis  79140000-7;  75231100-5 nach Anhang XIV 
der Richtlinie 2014/24/EU i.V.m. § 106 Abs. 2 Nr. 1 GWB.  
 
Eine Abrufverpflichtung besteht nicht.  
 
Es wird von einem geschätzten Netto-Stundensatz von 250,00 Euro netto ausgegangen, wobei ein 
geringerer Wert als der aus Anlage 2 ersichtliche Wert zugrunde zu legen ist. Aufgrund der geogra-
phischen Lage zumindest eines Teils der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Kanzleien in den neu-
en Bundesländern ist anzunehmen, dass der in Anlage 2 genannte Stundensatz eher unterboten 
wird. 
 
Die Unterschwellenvergabeordnung vom 2. Februar 2017 (BAnz AT 07.02.2017 B1; BAnz AT 
08.02.2017 B1) ist entgegen Ziffer 2.1 und 2.1.1 des Gemeinsamen Runderlasses zum öffentlichen 
Auftragswesen (Vergabeerlass) wegen des ebenfalls in Bezug genommenen § 50 UVgO nicht anzu-
wenden. Daher gilt keine der in der UVgO geregelten Verfahrensarten. 
 
Aus haushaltsrechtlichen Gründen muss aber ein freihändiges Vergabeverfahren durchgeführt wer-
den.  
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Vergabedokumentation „Vergabe von Anwaltsdienstleis-
tungen für die vergabe- und vertragsrechtliche Bera-
tung“ 

5. Vergabeunterlagen 
 

 
Aufforderungen zur Angebotsabgabe nebst Anlagen, Anlage 1 
  
Anwaltsstundensätze, Anlage 2 
 
Bedarfsermittlung/Markterkundung/Eignungsfeststellung, Anlage 3  
  
Wertungsbögen Bieter, Anlage 4 
 
Gesamtwertung, Anlage 5 
 
Mitteilung an unterlegene Bieter, Anlage 6 

 

6. Angebote 

 
Anzahl der zur Angebotsabgabe aufgeforderten Firmen 
(vgl. Anlage 3 der Vergabedokumentation) 
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Anzahl der eingegangenen Angebote 

 
… 
 
 

 
Anzahl der geprüften bzw. gewerteten Angebote 
 

 
 

 
  

7. Stundensätze und Wertung 

Wie aus Anlage 4 der Vergabedokumentation ersichtlich 

 

8. Vergabekriterien 

Wie aus Anlage 5 der Vergabedokumentation ersichtlich 

 

9. Auftragserteilung 

Bieter/in:  

…………………………………………………….……… 

Auftragsdatum: 

... (geplant) 
 
 

 

Datum, Unterschrift der Vergabestelle:     ………………………………………......…….. 


